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Richtssatzsammlung für das Jahr 2013 veröffentlicht












Steuerberater, Steuerpflichtige und Finanzverwaltung greifen häufig auf die Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung zurück, um steuerliche Ergebnisse eines Betriebs zu plausibilisieren. Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften prüfen auch stichpunktartig die Höhe der vom Mandanten angegebenen Umsätze im Abgleich mit den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Richtsätzen. Die Richtsätze sind Erfahrungswerte (Vergangenheitsbetrachtung) die aus diversen Betriebsprüfungen gewonnen wurden.

Die Richtsätze werden vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) in regelmäßigen Abständen veröffentlichet. Kürzlich wurde vom BMF die Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 2013 veröffentlicht. Als Steuerberater würde ich der Richtsatzsammlung nicht allzu großen Wert beimessen.

Im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen (Betriebsprüfungen) greifen die Prüfer der Finanzverwaltung häufig auf Richtsätze zurück. Unter Richtsätze werden dabei Vergleichsdaten anderer Betriebe der gleichen Branche verstanden. Steuerberater argumentieren häufig ebenfalls in Anlehnung an die veröffentlichten Richtsätze im Falle einer Betriebsprüfung.

Darüber hinaus nutzen Steuerberater die Richtsatzsammlung um bereits im Vorfeld einer Betriebsprüfung die Ursachen hierfür zu analysieren. Zu beachten ist in jedem Fall, dass es sich um Richtwerte, also Anhaltspunkte handelt, die im Einzelfall vom tatsächlichen Ergebnis des Steuerpflichtigen abweichen können. Kontaktieren Sie in Zweifelsfällen Ihren Steuerberater.

Neben der Plausibilisierung steuerlicher Ergebnisse dienen die Richtsätze auch zur Schätzung der Besteuerungsgrundlage durch das Finanzamt – nicht durch den Steuerberater, der Steuerkanzlei oder Steuerberatungsgesellschaft.

Eine Schätzung der Besteuerungsgrundlage oder eine Schätzung von Steuerbescheiden wird nach § 162 Abs. 1 Abgabenordnung immer dann vorgenommen, wenn die Besteuerungsgrundlage anders nicht ermittelt werden kann. Der Steuerberater also für den Mandanten keine Steuererklärung fertigen konnte.

Eine Schätzung wird häufig dann vorgenommen, wenn der Steuerpflichtige (trotz Aufforderung) keine Steuererklärung abgibt. Das Finanzamt gibt dann sog. Schätzbescheide bekannt.

Es ist ratsam, einen Steuerberater zu kontaktieren, wenn Sie einen Schätzbescheid erhalten haben.

Die in der Richtsatzsammlung zusammengefassten Vergleichs- bzw. Richtwerte setzen sich wie folgt zusammen:

	
 

	
Umsatz (ohne Umsatzsteuer)


	
-

	
Waren-/ Materialeinsatz


	
=

	
Rohgewinn I


	
 

	
 


	
-

	
Fertigungslöhne


	
=

	
Rohgewinn II


	
 

	
 


	
-

	
Allgemeine Sachaufwendungen


	
=

	
Halbreingewinn


	
 

	
 


	
-

	
Besondere Sachaufwendungen und Personalaufwendungen


	
=

	
Reingewinn


	
 

	
 




 

Weitere Erläuterungen sind in der Richtsatzsammlung dargestellt.

Die Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Als Steuerberaterin berate ich Sie gerne bei weiteren Fragen. Kontaktieren Sie mich.




Richtsatzsammlung 2013 - download


Steuerberaterin Muenchen.com Richtsatzsammlung 2013 (382,1 KiB)











Zurück






Abzugsverbot der Gewerbesteuer Verfassungsgemäß
Darlehen zwischen nahen Angehörigen - Abgeltungssteuer möglich
























Kontakt
Beratungstermin vereinbaren		 






Tatjana Albert Steuerberatung - Steuerberater München

 Heimeranstraße 37, 80339 München

 089 23542433

 info@steuerberaterin-muenchen.com








[image: Tatjana Albert – Steuerberaterin in München]
















Wichtige Downloads
Diese Unterlagen benötigt Ihr Steuerberater		 






	
Checkliste Vermietung und Verpachtung.pdf (77,9 KiB)






	
Checkliste für Unternehmer.pdf (128,8 KiB)






	
Checkliste für Arbeitnehmer.pdf (128,4 KiB)

	
Checkliste für Tagesmütter.pdf (129,5 KiB)
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Ein Angebot der


[image: Streit & Albert GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft]

Streit & Albert GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Heimeranstraße 37
80339 München
Tel: +49 89 23 54 24 33
t.albert@streit-albert.de

Geschäftsführer: Marcus Streit, Tatjana Albert
Sitz d. Gesellschaft: München | HRB 217200







Newsletter abonnieren







E-Mail-Adresse





Pflichtfeld Sicherheitsfrage*


Was ist die Summe aus 4 und 9?


Do not fill in this field







Mit Eingabe und Rückbestätigung Ihrer Emailadresse stimmen Sie zu, entsprechend der Datenschutzerklärung regelmäßig und jederzeit widerruflich den Newsletter per E-Mail zugeschickt zu bekommen.
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Newsletter-Abo kündigen
















Mitglied bei:
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[image: Mitglied im Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V.]
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Wir verwenden technisch notwendige Cookies. Außerdem binden wir nach Ihrer Zustimmung Inhalte von Drittanbietern ein.
 Informationen über die aktuell eingesetzten Cookies und Drittanbieter-Inhalte finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
                


Bestätigen


Alle akzeptieren






Standard


Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
                        



Drittanbieter-Inhalte






Inhalte (beispielsweise Videos), die von externen Anbietern wie YouTube oder DATEV eingebunden werden. Die Anbieter setzen ggf. eigene Cookies und Trackingmechanismen ein.
                        














